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Vermittlung des Nunthus wurden clie nötigen Kirchenreform, Joachim HIOTE und die
Kopien an che Konsistorialkongregation g- Armutsbewegungen, wenıgstens andeutend
sandt, un Garampi konnte nach der Bestäti- einiges zu NCMNMNEN. ın S vorzüglicher Kenner
ZSUNg der Abtrennung Passalu d1e 1STE der der Mabterı.je WIC Patschovsky bezeichnet das
Pfarreijen der Kurie übermitteln. Darüber hinaus Buch 11n seInNem Nachwort als einen „Ekdelstein  x
beabsichtigte die kKegierung durch die Errich- er Leser ırd ch diesem Urteil a 11ı

tung Generalseminare, die Ausbildung schließen. 7Zu bedauern ıst, da der Anmer-
des Klerus zu vereinheitlichen. Z ahlreiche ande- kungsapparat, der das halbe Buch ausmacht, als
[ Eingriffe ın kirchliche Bereiche bereiteten dem eigener loc gebracht wurde, desgleichen das
Nunhus DOrgen, WIC die aufgrund der praktı- Kehlen eines Kegisters, das 1InNne Wiıederbenut-
erten Toleranz errichtete evangelische Kirche ZUNGS für Lehre und Forschung sehr erleichtert
177 Bad (O1sern der die Liturgiereform, die teil- hätte.

I ınzWEeIsSE bei der Bevölkerung auf heftigen Wider- Rudolf Zinnhobler
STAn stiels, 1in Beipsiel as Verbot der Anbrin-

VO: Votivgegenständen al Kirchenwänden
der dıe uCmMn Begräbnisvorschriften.
Garampı sah als wichtigste Aufgabe, 1 WÜRTHPPriester M Dritten Reich
Dienste des Heiligen Stuhles ZU wırken; VO[- Christiana, Stein Rhein (96 U, Tateln).
suchte schwierige Fragen mık äußerster iskre- Brosch. 19,80/5 157,—/ sr 18,—
hon behandeln, u einen Bruch zwischen |)as Büchlein enthält die Lebenserinnerungen e1-
römischer Kirche un der Monarchie ZU VOT- 105 Pfarrers, wobei der Schwerpunkt auf der NS-
meıden. Zeit lhegt, Die zahlreichen Konfrontatbhonen muit
Dem Autor gelang ©5, anhand zahlreicher oku- AÄmtern und Behörden, 1nNe monatelange Ge-
mmente aus dem Vatikanischen Archiv un den (ängnishaft, eın Schulverbot und mehrere eld-
Wiener Archiven das Wirken Garampis strafen, Cie ber Pfarrer Würth verhängt w  -
Wiener Hof darzustellen. Die Stuche bringt eine den, belegen einmal mehr die grundsätzliche
Vielzahl VO)  ' Informationen, obwohl bisweilen Gegnerschaft des NS-Kegimes die Kirche.
durch die Fülle der angebotenen Details die Daßs das Konkordat 1933 nicht voöllig unnutz
klare Linie der Argumentation verlorengeht. WAar, zeigt E1n Erlebnis Würths, der mi1t Berufung
Rom aut das Vertragswerk ine Strafe abwendenChristine Marıa Grafinger

Onntie 37) uch R1n Beispiel gelebter Okumene
ird berichtet: Nachdem über Würth Schulver-
bot verhängt worden WAäarT, stellte ihm 111e €CVanı-

RNO, Die Katharer (Herder/5pek- gelische Bauersfrau bereitwilligst ihr Haus für
s Freiburg 1991 Ppb den Religionsunterricht Zur Verfügung (65).

28,850. Der spannende Bericht stellt das wertvolle
Dokument e1INes Priesterschicksals dar, das HırDas 1953 als Erstlingswerk des damals 28jähri-

SCn Wissenschafters veröffentlichte Buch die damalige e1t als typisch gelten dartf. |)em
geht auf SeINE Dissertation zurück erscheint Büchlein ıst eine weıte Verbreitung Z wun-
hier als Neuauflage., Schon diese Umstände schen.

Linzallein sind eın Hinweis auf den Wert der Arbeit, Rudolf Zinnhobler
die 17 Abstand der Jahre nicht an Bedeutung
verloren hat. Das Verdienst des Buches liegt VOT
allem darin, die um 1240 entstandene wichtige
Handschrift „Liber de duobus principuis” für die
Katharerforschung ausgewertet haben. Die CH  RECH
rage, ob die Katharer „Christen der NOS'  erT,
Ketzer oder Heiden“Fiach OTrs falsch
gestellt. [ hie 1i wor annn nach ihm Nur heißen: CONCELLO dı dırıtto
„Die sind keines on beidem, weil sie auUuSs beiden della Chiesa nella riflessione Canomnısheca Ira concılio
Wurzeln erwuchsen un!: beides zugleich SCIN COdice. (Dissertatio Series Romana Pubbli-

CAaZzıonmn1ı del Pontificio Seminarıo Lombardo inwollten. Nicht Westen der UOsten, nicht Leben
der Lehre, nicht Dualısmus oder Christentum, Oma, ilano 1991 (325). art 0, —.
sondern der gescheiterte Versuch, das Ver- Nicht 7zuletzt unter dem herausfordernden Kın-
wandte, ber Unvereinbare [ vereinen“”. Die Huß der evangelischen Rechtstheologie enttalte-
enostischen und bogomilischen Iradılionen LE sich ın der Kanonistik ach dem Vatika-
spielten bei der Ausformung des Katharismus nischen ONZ]. als Antwort auf 1ne antijuridi-
e1ne große Rolle, ber ebenso die abendländische che Haltung mancher Theologen eine TE -
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Vermittlwlg des NW1tius wurden die nötigen 
Kopien an die Konsistorialkongregation ge­
sandt, und Garampi konnte nach der Bestäti­
gung der Abtrennung von Passau die Liste der 
Pfarreien der Kurie übernütteln. Darüber hinaus 
beabsichtigte die Regierung durch die Errich­
tung neuer Generalseminare, die AusbildlU1g 
des Klerus zu vereinheitlichen. Zahlreiche ande­
re Eingriffe in kirchliche Bereiche bereiteten dem 
Nuntius Sorgen, wie die aufgrund der prakti­
zierten Toleranz errichtete evangelische Kirche 
in Bad Goisern oder die Liturgiereform, die teil­
weise bei der Bevölkerung auf heftigen Wider­
stand stieß, zum Beipsiel das Verbot der Anbrin­
gung von Votivgegenständen an Kirchenwänden 
oder die neuen Begräbnisvorschriften. 
Garampi sah es als wichtigste Aufgabe, im 
Dienste des Heiligen Stuhles zu wirken; er ver­
suchte schwierige Fragen mit äußerster Diskre­
tion zu behandeln, um einen Bruch zwischen 
römischer Kirche und der Monarchie zu ver­
meiden. 
Dem Autor gelang es, anhand zahlreicher Doku­
mente aus dem Vatikanischen Archiv und den 
Wiener Archiven das Wirken Garampis am 
Wiener Hof darzustellen. Die Studie bringt eine 
Vielzahl von Informationen, obwohl bisweilen 
durch die Fülle der angebotenen Details die 
klare Linie der Argumentation verlorengeht. 
Rom Christine Maria Grajinger 

• BORST ARNO, Die Katharer. (Herder/Spek­
trum Bd. 4025). Freiburg 1991. (334) Ppb. 
DM 28,80. 
Das 1953 als Erstlingswerk des damals 28jähri­
gen Wissenschafters veröffentlichte Buch - es 
geht auf seine Dissertation zurück - erscheint 
hier als Neuauflage. Schon diese Umstände 
allein sind ein Hinweis auf den Wert der Arbeit, 
die im Abstand der Jahre nicht an Bedeutung 
verloren hat. Das Verdienst des Buches liegt vor 
allem darin, die um 1240 entstandene wichtige 
Handschrift "Liber de duobus principüs" für die 
Katharerforschung ausgewertet zu haben. Die 
Frage, ob die Katharer "Christen oder Gnostiker, 
Ketzer oder Heiden" waren, ist nach Borst falsch 
gestellt. Die Antwort kann nach ihm nur heißen: 
"Sie sind keines von beidem, weil sie aus beiden 
Wurzeln erwuchsen und beides zugleich sein 
wollten. Nicht Westen oder Osten, nicht Leben 
oder Lehre, nicht Dualismus oder Christentum, 
sondern der gescheiterte Versuch, das Ver­
wandte, aber Unvereinbare zu vereinen". Die 
gnostischen W1d bogomilischen Traditionen 
spielten bei der Ausformung des Katharismus 
eine große Rolle, aber ebenso die abendländische 
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Kirdlenreform, Joachim von Fiore und die 
ArmutsbeweglU1gen, um wenigstens andeutend 
einiges zu nennen. Ein so vorzüglicher Kelmer 
der Materie wie A. Patschovsky bezeichnet das 
Budl. in seinem Nachwort als einen "Edelstein". 
Der Leser wird sich diesem Urteil gern an­
schließen. Zu bedauern ist, daß der Anmer­
kungsapparat, der das halbe Budl ausmacht, als 
eigener Block gebracht wurde, desgleichen das 
Fehlen eines Registers, das eine Wiederbenüt­
zung für Lelu'e lU1d ForschW1g sehr erleichtert 
hätte. 
Linz Rudolj Zinnhobler 

• WÜRTH JOHANNES, Priester im Dritten Reich 
Christiana, Stein a. Rhein 1992. (96 u. 32 Tafeln). 
Brosch. DM 19,80/S 157,-/sFr 18,-. 
Das Büchlein enthält die Lebenserilmerungen ei­
nes Pfarrers, wobei der Schwerpw1kt auf der NS­
Zeit liegt. Die zahlreichen Konfrontationen mit 
Ämtern und Behörden, eine monatelange Ge­
fängnishaft, ein Schulverbot W1d mehrere Geld­
strafen, die über Pfarrer Würth verhängt w ur­
den, belegen eilunal mehr die grundsätzliche 
Gegnersdlaft des NS-Regimes gegen die Kirche. 
Daß das Konkordat von 1933 nicht völlig wmütz 
war, zeigt ein Erlebnis Würths, der mit Berufung 
auf das Vertragswerk eine Strafe abwenden 
konnte (37). Auch ein Beispiel gelebter Ökumene 
wird berichtet: Nachdem über Würth Schulver­
bot verhängt worden war, stellte ihm eine evan­
gelische Bauersfrau bereitwilligst ihr Haus für 
den ReligionslU1terricht zur Verfügung (65). 
Der spannende Bericht stellt das wertvolle 
Dokument eines Priesterschicksals dar, das für 
die damalige Zeit als typisch gelten darf. Dem 
Büchlein is t eine weite Verbreitung zu wün-
sehen. 
Linz Rudolj Zin nhobler 
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• REDAELLI CARLO R. M., Il concetto di diritto 
della Chiesa nella riflessione canonistica Im concilio e 
codice. (Dissertatio Series Romana - 1). Pubbli­
cazioni dei Pontificio Seminario Lombardo in 
Roma, Milano 1991. (325). Kart. L 48.000,-. 
Nicht zuletzt unter dem herausfordernden Ein­
fluß der evangelischen Rechtstheologie entfalte­
te sidl in der Kanonistik nach dem H. Vatika­
nischen Konzil als Antwort auf eine antijuridi­
sche Haltung mancher Theologen eine breit an-


